
— 450 —

V.

Die Strafbestimmungen des FJeld- und Forstpolizei-
Gesetzes vom 1. April 1880.

Strafbestimmungen.

§ 1. Die in diesem Gesetz mit Strafe bedrohten Handlungen unterliegen,

soweit dasselbe nicht abweichende Vorschriften enthält, den Bestimmungen des Straf-
gesetzbuchs.

§ 2. Für die Strafzumessung wegen Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz

kommen als Schärfungsgründe in Betracht:

1. wenn die Zuwiderhandlung an einem Sonn= oder Festtage oder in der

Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang begangen ist;

2. wenn der Zuwiderhandelnde Mittel angewendet hat, um sich unkenntlich

zu machen;

3. wenn der Zuwiderhandelnde dem Feld= oder Forsthüter, oder einem

anderen zuständigen Beamten, dem Beschädigten oder dem Pfändungs-

berechtigten seinen Namen und Wohnort anzugeben sich geweigert oder

falsche Angaben über seinen oder seiner Gehülfen Namen oder Wohnort

gemacht, oder auf Anrufen der vorstehend genannten Personen, stehen

zu bleiben, die Flucht ergriffen oder fortgesetzt hat;

4. wenn der Thäter die Aushändigung der zu der Zuwiderhandlung be-

stimmten Werkzeuge oder der mitgeführten Waffen verweigert hat;
5. wenn die Zuwiderhandlung von drei oder mehr Personen in gemein-

schaftlicher Ausführung begangen ist;
6. wenn die Zuwiderhandlung im Rückfalle begangeu ist.

§ 3. Im Rückfalle (§ 2 Nr. 6) befindet sich, wer, nachdem er auf Grund

dieses Gesetzes wegen einer in demselben mit Strafe bedrohten Handlung im König-

reich Preußen vom Gerichte oder durch polizeiliche Strafverfügung rechtskräftig ver-

urtheilt worden ist, innerhalb der nächsten zwei Jahre dieselbe oder eine gleichartige

strafbare Handlung, sei es mit oder ohne erschwerende Umstände, begeht.

Als gleichartig gelten:

1. die in demselben Paragraphen oder, falls ein Paragraph mehrere straf-

bare Handlungen betrifft, in derselben Paragraphennummer vorgesehenen

Handlungen;
2. die Entwendung, der Versuch einer solchen und die Theilnahme (Mit-

thäterschaft, Anstiftung, Beihülfe), die Begünstigung und die Hehlerei

in Beziehung auf eine Entwendung.

§ 4. Die im § 57 Nr. 3 des Strafgesetzbuchs bei der Verurtheilung von

Personen, welche zur Zeit der Begehung der That das zwölfte, aber nicht das

achtzehnte Lebensjahr vollendet hatten, vorgesehene Strafermäßigung findet bei

Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz keine Anwendung.
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§ 5. Für die Geldstrafe, den Werthersatz (§ 68) und die Kosten, zu denen

Personen verurtheilt werden, welche unter der Gewalt, der Aufsicht oder im Dienste

eines Anderen stehen und zu dessen Hausgenossenschaft gehören, ist letzterer im Falle

des Unvermögens der Verurtheilten für haftbar zu erklären und zwar unabhängig

vor der etwaigen Strafe, zu welcher er selbst auf Grund dieses Gesetzes oder des

8 361 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs verurtheilt wird. Wird festgestellt, daß die That

nicht mit seinem Wissen verübt ist, oder daß er sie nicht verhindern konnte, so wird

die Haftbarkeit nicht ausgesprochen.

Hat der Thäter noch nicht das zwölfte Lebensjahr vollendet, so wird derjenige,

welcher in Gemäßheit der vorstehenden Bestimmung haftet, zur Zahlung der Geld-

strafe, des Werthersatzes und der Kosten als unmittelbar haftbar verurtheilt. Das-

selbe gilt, wenn der Thäter zwar das zwölfte, aber noch nicht das achtzehnte Lebens-

jahr vollendet hatte und wegen Mangels der zur Erkenntniß der Strafbarkeit seiner

That erforderlichen Einsicht freizusprechen ist, oder wenn derselbe wegen eines seine

freie Willensbestimmung ausschließenden Zustandes straffrei bleibt.
Gegen die in Gemäßheit der vorstehenden Bestimmungen als haftbar Er-

klärten tritt an die Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe nicht ein.

§ 6. Entwendungen, Begünstigung und Hehlerei in Beziehung auf solche,

sowie rechtswidrig und vorsätzlich begangene Beschädigungen (§ 303 des Strafgesetz-

buchs) und Begünstigung in Beziehung auf solche unterliegen den Bestimmungen

dieses Gesetzes nur dann, wenn der Werth des Entwendeten oder angerichtete

Schaden zehn Mark nicht übersteigt.
§ 7. Die Beihülfe zu einer nach diesem Gesetze strafbaren Entwendung oder

vorsätzlichen Beschädigung wird mit der vollen Strafe der Zuwiderhandlung bestraft.

§ 8. Der Versuch der Entwendung, die Begünstigung und Hehlerei in Be-

ziehung auf eine Entwendung, sowie die Begünstigung in Beziehung auf eine nach

diesem Gesetze strafbare vorsätzliche Beschädigung werden mit der vollen Strafe

der Entwendung beziehungsweise vorsätzlichen Beschädigung bestraft.
Die Bestimmungen des § 257 Abs. 2 und 3 des Strafgesetzbuchs finden

Anwendung. «

§ 9. Mit der Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei

Tagen wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 123 des Strafgesetz-

buchs, von einem Grundstücke, auf dem er ohne Befugniß sich befindet, auf die

Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt. Die Verfolgung tritt nur auf

Antrag ein.

§ 10. Mit Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs,

unbefugt über Grundstücke reitet, karrt, fährt, Vieh treibt, Holz schleift, den Pflug
wendet, oder über Aecker, deren Bestellung vorbereitet oder in Angriff genommen

ist, geht. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Der Zuwiderhandelnde bleibt straflos, wenn er durch die schlechte Beschaffen-

heit eines an dem Grundstücke vorüberführenden und zum gemeinen Gebrauch

bestimmten Weges oder durch ein anderes auf dem Wege befindliches Hinderniß.

zu der Uebertretung genöthigt worden ist.
29*
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8 11. Mit Geldstrafe bis zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird bestraft, wer außerhalb eingefriedigter Grundstücke sein Vieh ohne gehörige

Aufsicht oder ohne genügende Sicherung läßt.
Diese Bestimmung kann durch Polizeiverordnung abgeändert werden. Eine

höhere als die vorstehend festgesetzte Strafe darf jedoch nicht angedroht werden.
Die Bestrafung tritt nicht ein, wenn nach den Umständen die Gefahr einer

Beschädigung Dritter nicht anzunehmen ist.

§ 12. Mit Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird der Hirt bestraft, welcher das ihm zur Beaufsichtigung anvertraute Vieh ohne

Aussicht oder unter der Ausfsicht einer hierzu untüchtigen Person läßt.

§ 13. Die Ausübung der Nachtweide, des Einzelhütens, sowie der Weide

durch Gemeinde= und Genossenschaft-Heerden wird durch Polizeiverordnung geregelt.

§ 14. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt auf einem Grundstücke Vieh weidet.

Die Strafe ist verwirkt, sobald das Vieh die Grenzen des Grundstücks, auf

welchem es nicht geweidet werden darf, überschritten hat, sofern nicht festgestellt wird,
daß der Uebertritt von der für die Beaufsichtigung des Viehes verantwortlichen

Person nicht verhindert werden konnte.

Die Bestimmung des Absatzes 2 findet, wo eine Verpflichtung zur Ein-

friedigung von Grundstücken besteht, oder, wo die Einfriedigung landesüblich ist,

keine Anwendung.

§ 15. Geldstrafe von fünf bis zu einhundertfünfzig Mark oder Haft tritt

ein, wenn der Weidefrevel (§ 14) begangen wird:

1. auf Grundstücken, deren Betreten durch Warnungszeichen verboten ist;

2. auf eingefriedigten Grundstücken, sofern nicht eine Verpflichtung zur Ein-

friedigung der Grundstücke besteht, oder die Einfriedigung der Grund-

stücke landesüblich ist;
3. auf solchen Dämmen und Deichen, welche von dem Besitzer selbst noch

mit der Hütung verschont werden;

4. auf bestellten Aeckern oder auf Wiesen, in Gärten, Baumschulen, Wein-

bergen, auf mit Rohr bewachsenen Flächen, auf Weidenhegern, Dünen,
Buhnen, Deckwerken, gedeckten Sandflächen, Graben oder Canal=

böschungen, in Forstkulturen, Schonungen oder Saatkämpen;

5. auf Forstgrundstücken mit Pferden oder Ziegen.

§ 16. Ein wegen Weidefrevels rechtskräftig verurtheilter Hirt kann von der

Dienstherrschaft innerhalb 14 Tagen von der rechtskräftigen Verurtheilung an ge-

rechnet entlassen werden.

§ 17. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft

wird bestraft:

1. wer eine rechtmäßige Pfändung (8 77) vereitelt oder zu vereiteln versucht;

2. wer, abgesehen von den Fällen der §§ 113 und 117 des Strafgesetz-

buchs dem Pfändenden in der rechtmäßigen Ausübung seines Rechts

 77) durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand
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leistet oder den Pfändenden während der rechtmäßigen Ausübung seines

Rechts thätlich angreift;
3. wer, abgesehen von den Fällen der §§ 137 und 289 des Strafgesetz-

buchs, Sachen, welche rechtmäßig in Pfand genommen sind (§ 77), dem

Pfändenden in rechtswidriger Absicht wegnimmt;
4. wer vorsätzlich eine unrechtmäßige Pfändung (§ 77) bewirkt.

§ 18. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer Gartenfrüchte, Feldfrüchte oder andere Bodenerzeugnisse aus Garten-

anlagen aller Art, Weinbergen, Obstanlagen, Baumschulen, Saatkämpen, von

Aeckern, Wiesen, Weiden, Plätzen, Gewässern, Wegen oder Gräben entwendet.

Liegen die Voraussetzungen des § 370 Nr. 5 des Strafgesetzbuchs vor, so

tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein.

§ 19. Geldstrafe von fünf bis zu einhundertundfünfzig Mark oder Haft

tritt ein, wenn die nach § 18 strafbare Entwendung begangen wird:

1. unter Anwendung eines zur Fortschaffung größerer Mengen geeigneten

Geräthes, Fahrzeuges oder Lastthieres;

2. unter Benutzung von Aexten, Sägen, Messern, Spaten oder ähnlichen

Werkzeugen;
3. aus einem umschlossenen Raume mittelst Einsteigens;

4. gegen die Dienstherrschaft oder den Arbeitgeber;

5. an Kien, Harz, Saft, Wurzeln, Rinde oder Mittel- (Haupt-) Trieben

stehender Bäume, sofern die Entwendung nicht als Forstdiebstahl straf-
bar ist.

§ 20. Gefängnißstrafe bis zu drei Monaten tritt ein, wenn die nach § 18

strafbare Entwendung begangen wird:
1. unter Mitführung von Waffen;

2. aus einem umschlossenen Raume mittelst Einbruchs;

3. dadurch, daß zur Eröffnung der Zugänge eines umschlossenen Raumes

falsche Schlüssel oder andere zur ordnungsmäßigen Eröffnung nicht be-

stimmte Werkzeuge angewendet werden; ·

4. durch Wegnahme bestehender Bäume, Frucht= oder Ziersträucher, sofern

die Entwendung nicht als Forstdiebstahl strafbar ist;

5. von dem Aufseher in dem seiner Aufsicht unterstellten Grundstücke.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe von fünf bis

zu dreihundert Mark erkannt werden.

§ 21. Auf Gefängnißstrafe von Einer Woche bis zu Einem Jahre ist zu

erkennen:

1. wenn im Falle einer Entwendung der Schuldige sich im dritten oder

ferneren Rückfalle befindet;
2. wenn die Hehlerei gewerbs= oder gewohnheitsmäßig begangen ist.

§ 22. Bei Entwendungen (§5 18 und 21) finden die Bestimmungen des

§* 247 des Strafgesetzbuchs Anwendung.
§ 23. In den Fällen der §§ 18 bis 21 sind neben der Geldstrafe oder der

Freiheitsstrafe die Waffen (§ 20), welche der Thäter bei der Zuwiderhandlung beie
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sich geführt hat, einzuziehen, ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören
oder nicht.

In denselben Fällen können die zur Begehung der strafbaren Zuwiderhand-

lung geeigneten Werkzeuge, welche der Thäter bei der Zuwiderhandlung bei sich

geführt hat, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören
oder nicht. Die Thiere und andere zur Wegschaffung des Entwendeten dienenden

Gegenstände, welche der Thäter bei sich führt, unterliegen nicht der Einziehung.

§ 24. Mit Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen der §§ 18 und 30, unbefugt:

1. das auf oder an Grenzrainen, Wegen, Triften oder an oder in Gräben

wachsende Gras oder sonstige Viehfutter abschneidet oder abrupft;

2. von Bäumen, Sträuchern oder Hecken Laub abpflückt oder Zweige ab-

bricht, insofern dadurch ein Schaden entsteht.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 25. Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder mit Haft bis zu einer

Woche wird bestraft, wer unbefugt:

1. Dungstoffe von Aeckern, Wiesen, Weiden, Gärten, Obstanlagen oder

Weinbergen aufsammelt;
2. Knochen gräbt oder sammelt;

3. Nachlese hält.

§ 26. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt:

1. abgesehen von den Fällen des § 366 Nr. 7 des Strafgesetzbuchs, Steine,

Scherben, Schutt oder Unrath auf Grundstücke wirft oder in dieselben

bringt;
2. Leinwand, Wäsche oder ähnliche Gegenstände zum Bleichen, Trocknen

oder anderen derartigen Zwecken ausbreitet oder niederlegt;

3. todte Thiere liegen läßt, vergräbt oder niederlegt;

4. Bienenstöcke aufstellt.

§ 27. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt:

1. abgesehen von den Fällen des § 50 Nr. 7 des Fischereigesetzes vom

30. Mai 1874, Flachs oder Hauf röstet;

2. in Gewässern Felle aufweicht oder reinigt oder Schafe wäscht;

3. abgesehen von den Fällen des § 366 Nr. 10 des Strafgesetzbuchs, Ge-

wässer verunreinigt oder ihre Benutzung in anderer Weise erschwert oder

verhindert.

§ 28. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt:

1. fremde auf dem Felde zurückgelassene Ackergeräthe gebraucht;
2. die zur Sperrung von Wegen oder Eingängen in eingefriedigte Grund-

stücke dienenden Vorrichtungen öffnet oder offen stehen läßt;
3. Gruben auf fremden Grundstücken anlegt.
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§ 29. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 367 Nr. 12 des Strafgesetzbuchs,

den Anordnungen der Behörden zuwider es unterläßt:

1. Steinbrüche, Lehm-, Sand-, Kies-, Mergel-, Kalk= oder Thongruben,

Bergwerksschachte, Schürflöcher oder die durch Stockroden entstandenen

Löcher, zu deren Einfriedigung oder Zuwerfung er verpflichtet ist, ein-

zufriedigen oder zuzuwerfen;
2. Oeffnungen, welche er in Eisflächen gemacht hat, durch deutliche Zeichen

zur Warnung vor Annäherung zu verwahren.

§ 30. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer unbefugt:

1. abgesehen von den Fällen des § 305 des Strafgesetzbuchs, fremde Privat-

wege oder deren Zubehörungen beschädigt oder verunreinigt oder ihre
Benutzung in anderer Weise erschwertz;

2. auf ausgebauten öffentlichen oder Privatwegen die Banquette befährt,

ohne dazu genöthigt zu sein (§ 10 Abs. 2), oder die zur Bezeichnung

der Fahrbahn gelegten Steine, Faschinen oder sonstigen Zeichen entfernt
oder in Unordnung bringt;

3. abgesehen von den Fällen des § 274 Nr. 2 des Strafgesetzbuchs, ähnliche

zur Abgrenzung, Absperrung oder Vermessung von Grundstücken oder

Wegen dienende Merk- und Warnungszeichen, desgleichen Merkmale,

die zur Bezeichnung eines Wasserstandes bestimmt sind, sowie Wegweiser

fortnimmt, vernichtet, umwirft, beschädigt oder unkenntlich macht;
4. Einfriedigungen, Geländer oder die zur Sperrung von Wegen oder

Eingängen in eingefriedigte Grundstücke dienenden Vorrichtungen be-

schädigt oder vernichtet;

5. abgesehen von den Fällen des § 304 des Strafgesetzbuchs, stehende

Bäume, Sträucher, Pflanzen oder Feldfrüchte, die zum Schutze von

Bäumen dienenden Pfähle oder sonstigen Vorrichtungen beschädigt. Sind

junge stehende Bäume, Frucht= oder Zierbäume oder Ziersträucher be-

schädigt, so darf die Geldstrafe nicht unter zehn Mark betragen.

§ 31. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer, abgesehen von den Fällen der §§ 321 und 326 des Strafgesetzbuchs,

unbefugt das zur Bewässerung von Grundstücken dienende Wasser ableitet, oder

Gräben, Wälle, Rinnen oder andere zur Ab= und Zuleitung des Wassers dienende

Anlagen herstellt, verändert, beschädigt oder beseitigt.
§ 32. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 308 des Strafgesetzbuchs, eigene Torf-

moore, Haidekraut oder Bülten im Freien ohne vorgängige Anzeige bei der Orts-

polizeibehörde oder bei dem Ortsvorstande in Brand setzt oder die bezüglich dieses

Brennens polizeilich angeordneten Vorsichtsmaßregeln außer Acht läßt.

§ 33. Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder mit Haft bis zu einer Woche

wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 11 des Strafgesetz-

buchs, auf fremden Grundstücken unbefugt nicht jagdbare Vögel fängt, Sprenkel oder
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ähnliche Vorrichtungen zum Fangen von Singvögeln aufstellt, Vogelnester zerstört
oder Eier oder Junge von Vögeln ausnimmt.

Die Sprenkel oder ähnliche Vorrichtungen sind einzuziehen.
8 34. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 2 des Strafgesetzbuchs, zum

Schutze nützlicher oder zur Vernichtung schädlicher Thiere oder Pflanzen erlassenen

Polizeiverordnungen zuwiderhandelt.

§ 35. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier

Wochen wird bestraft, wer unbefugt:

1. an stehenden Bäumen, an Schlaghölzern, an gefällten Stämmen, an

aufgeschichteten Stößen von Torf, Holz oder anderen Walderzeugnissen

das Zeichen des Waldhammers oder Rissers, die Stamm= oder Stoß-

nummer oder die Loosnummer vernichtet, unkenntlich macht, nachahmt

oder verändert;

2. gefällte Stämme oder aufgeschichtete Stöße von Holz, Torf oder Loh-

rinde beschädigt, umstößt oder der Stützen beraubt.

§ 36. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt auf Forstgrundstücken:

1. außerhalb der öffentlichen und solcher Wege, zu deren Benutzung er be-

rechtigt ist, mit einem Werkzeuge, welches zum Fällen von Holz, oder

mit einem Geräthe, welches zum Sammeln oder Wegschaffen von Holz,

Gras, Streu oder Harz seiner Beschaffenheit nach bestimmt erscheint,

sich aufhält;
uHolz ablagert, bearbeitet, beschlägt oder bewaldrechtet;

 Einfriedigungen übersteigt;
 Forstkulturen betritt;
.# solche Schläge betritt, in welchen die Holzhauer mit dem Einschlagen

oder Aufarbeiten der Hölzer beschäftigt, oder welche zur Entnahme des

Abraums nicht freigegeben sind.

In den Fällen der Nr. 1 können neben der Geldstrafe oder der Haft die Werk-

zeuge eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören oder nicht.

§ 37. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier

Wochen wird bestraft, wer unbefugt auf Forstgrundstücken:

1. zum Wiederausschlage bestimmte Laubholzstöcke aushaut, abspänt oder

zur Verhinderung des Lohdentriebes (Stockausschlages) mit Steinen belegt;

2. Ameisen oder deren Puppen (Ameiseneier) einsammelt oder Ameisen-

haufen zerstört oder zerstreut.

§ 38. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark wird bestraft, wer aus einem

fremden Walde Holz, welches er erworben hat, oder zu dessen Bezuge in be-

stimmten Maßen er berechtigt ist, unbefugt ohne Genehmigung des Grundeigen-

thümers vor Rückgabe des Verabfolgezettels, oder an anderen als den bestimmten

Tagen oder Tageszeiten, oder auf anderen als den bestimmten Wegen fortschafft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. .

§ 39. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier

G#0bo
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Wochen wird bestraft, wer aus einem fremden Torfmoore oder Walde an Stelle

der ihm vom Eigenthümer durch Verabfolgezettel zugewiesenen Posten von Torf,

Holz oder anderen Walderzeugnissen aus Fahrlässigkeit andere als die auf dem

Verabfolgezettel bezeichneten Posten oder Theile derselben fortschafft.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

8 40. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier

Wochen wird bestraft, wer auf Forstgrundstücken oder Torfmooren als Dienstbar-

keits= oder Nutzungsberechtigter oder als Pächter:

1. unbefugt seine Berechtigung in nicht geöffneten Distrikten oder in einer

Jahreszeit, in welcher die Berechtigung auszuüben nicht gestattet ist,

oder an anderen als den bestimmten Tagen oder Tageszeiten ausübt,

oder sich anderer als der gestatteten Werbungswerkzeuge oder Fort-

schaffungsgeräthe bedient;
2. den gesetzlichen Vorschriften, oder Polizeiverordnungen, oder dem Her-

kommen, oder dem Inhalte der Berechtigung zuwider ohne Legitima-

tionsschein, oder ohne Ueberweisung von Seiten der Forstbehörde oder

des Grundeigenthümers die Gegenstände der Berechtigung sich aneignet;

3. die zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit bei Ausübung

von Berechtigungen erlassenen Gesetze oder Polizeiverordnungen übertritt.

In den Fällen der Nr. 1 können neben der Geldstrafe oder der Haft die

Werbungswerkzeuge eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen
gehören oder nicht.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 41. Mit Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird bestraft, wer auf Forstgrundstücken bei Ausübung einer Waldnutzung den

Legitimationsschein, den er nach den gesetzlichen Vorschriften oder Polizeiverord-

nungen, nach dem Herkommen oder nach dem Inhalt der Berechtigung lösen muß,

nicht bei sich führt.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 42. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder Haft bis zu vier Wochen

wird bestraft, wer als Dienstbarkeits= oder Nutzungsberechtigter Walderzeugnisse

die er, ohne auf ein bestimmtes Maaß beschränkt zu sein, lediglich zum eigenen

Bedarf zu entnehmen berechtigt ist, veräußert.
§ 48. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer den Gesetzen oder Polizeiverordnungen über den Trans-

port von Brennholz oder unverarbeitetem Bau= oder Nutzholz zuwiderhandelt,

oder den Gesetzen oder Polizeiverordnungen zuwider Brennholz oder unverarbei-

tetes Bau= oder Nutzholz in Ortschaften einbringt. Dies gilt insgesammt auch

von Bandstöcken (Reifstäben) jeder Holzart, birkenen Reisern, Korbruthen, Faschinen

und jungen Nadelhölzern.
Das Holz ist einzuziehen, wenn nicht der rechtmäßige Erwerb desselben

nachgewiesen wird.

* 44. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer:
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1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den Wald betritt oder sich dem-

selben in gefahrbringender Weise nähert;
2. im Walde brennende oder glimmende Gegenstände fallen läßt, fortwirft

oder unvorsichtig handhabt;

3. abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 6 des Strafgesetzbuchs, im

Walde oder in gefährlicher Nähe desselben im Freien ohne Erlaubniß

des Ortsvorstehers, in dessen Bezirk der Wald liegt, in Königlichen

Forsten ohne Erlaubniß des zuständigen Forstbeamten, Feuer anzündet

oder das gestatteter Maaßen angezündete Feuer gehörig zu beaufsich-

tigen oder auszulöschen unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen des § 360 Nr. 10 des Strafgesetzbuchs bei

Waldbränden, von der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder deren

Stellvertreter oder dem Forstbesitzer oder Forstbeamten zur Hilfe auf-

gefordert, keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erheb-

liche Nachtheile genügen konnte.

§ 45. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft

wird bestraft, wer im Walde oder in gefährlicher Nähe desselben:

1. ohne Erlaubniß des Ortsvorstehers, in dessen Bezirk der Wald liegt,

in Königlichen Forsten ohne Erlaubniß des zuständigen Forstbeamten,

Kohlenmeiler errichtet;

2. Kohlenmeiler anzündet, ohne dem Ortsvorsteher oder in Königlichen

Forsten dem Forstbeamten Anzeige gemacht zu haben;

3. brennende Kohlenmeiler zu beaufsichtigen unterläßt;

4. aus Meilern Kohlen auszieht oder abfährt, ohne dieselben gelöscht zu

haben.

§ 46. Mit Geldstrafe von zehn bis zu einhundertundfünfzig Mark oder

mit Haft wird bestraft, wer den über das Brennen einer Waldfläche, das Ab-

brennen von liegenden oder zusammengebrachten Bodendecken und das Sengen

von Rotthecken erlassenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt.

§ 47. Wer in der Umgebung einer Waldung, welche mehr als einhundert

Hektare im räumlichen Zusammenhange umfaßt, innerhalb einer Entfernung von

fünfundsiebzig Metern eine Feuerstelle errichten will, bedarf einer Genehmigung

derjenigen Behörde, welche für die Ertheilung der Genehmigung zur Errichtung

von Feuerstellen zuständig ist. Vor der Aushändigung der Genehmigung darf

die polizeiliche Bauerlaubniß nicht ertheilt werden.

§ 48. Die Genehmigung der Behörde (8 47) darf versagt oder an Bedin-

gungen, welche die Verhütung von Feuersgefahr bezwecken, geknüpft werden, wenn

aus der Errichtung der Feuerstelle eine Feuersgefahr für die Waldung zu besorgen ist.

Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn die Feuerstelle innerhalb

einer im Zusammenhange gebauten Ortschaft, oder vom Waldeigenthümer, oder in

der Ausführung eines Enteignungsrechts errrichtet werden soll; jedoch darf die

Genehmigung an Bedingungen geknüpft werden, welche die Verhütung von Feuers-

gefahr bezwecken.
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§ 49. Der Antrag auf Ertheilung der Genehmigung ist dem Waldeigen-

thümer, falls dieser nicht der Bauherr ist, mit dem Bemerken bekannt zu machen,

daß er innerhalb einer Frist von einundzwanzig Tagen bei der Behörde (8 47)

Einspruch erheben könne.

Der erhobene Einspruch ist von der Behörde (§ 47), geeignetenfalls nach

Anhörung des Antragstellers und des Waldeigenthümers, sowie nach Aufnahme

des Beweises zu prüfen.

§ 50. Die Versagung der Genehmigung, die Ertheilung der Genehmigung

unter Bedingungen, sowie die Zurückweisung des erhobenen Einspruches erfolgt

durch einen Bescheid der Behörde, welcher mit Gründen zu versehen und dem

Antragsteller, sowie dem Waldeigenthümer zu eröffnen ist.

Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller, sowie dem Waldeigenthümer

innerhalb einer Frist von zehn Tagen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren offen.

Zuständig ist:
a) der Kreisausschuß, wenn der Bescheid von der Ortspolizeibehörde eines

Landkreises, oder in der Provinz Hessen-Nassau von dem Amtmanne

ertheilt worden ist;

b) das Bezirksverwaltungsgericht, wenn der Bescheid vom Landrathe

(Amtshauptmanne, Oberamtmanne) oder von der Ortspolizeibehörde

eines Stadtkreises, in der Provinz Hannover von der Polizeibehörde

einer selbstständigen Stadt, ertheilt worden ist.

§ 51. Wer vor Ertheilung der vorgeschriebenen Genehmigung mit der Er-

richtung einer Feuerstelle beginnt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig

Mark oder mit Haft bestraft. Auch kann die Behörde (8 47) die Weiterführung

der Anlage verhindern und die Wegschaffung der errichteten Anlage anordnen.

* 52. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 25. August 1878, betreffend

die Vertheilung der öffentlichen Lasten bei Grundstückstheilungen und die Gründung

neuer Ansiedelungen u. s. w. (Ges.-Samml. S. 405), werden durch das gegen-

wärtige Gesetz nicht berührt.
Ist zu der Errichtung der Feuerstelle (§ 47) eine Ansiedelungsgenehmigung

erforderlich, so ist in dem Geltungsbereiche des vorstehend genannten Gesetzes das

Verfahren nach den §§ 48 bis 50 des gegenwärtigen Gesetzes mit dem Verfahren

nach den 8§ 13 bis 17 des Gesetzes vom 25. August 1876 zu verbinden.

§ 95. Dies Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1880 in Kraft.

§ 96. Mit diesem Zeitpunkte treten alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegen-

stehenden gesetzlichen Bestimmungen außer Kraft.
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